Auslobungen von Nahrungsergänzungsmittel auf Beipackzetteln, Internetz-Seite und anderen Werbeträgern :
Das kann ins Auge gehen !

Die Erfahrung lehrt es immer wieder :

Die Etikette ist sachverständig und korrekt begutachtet, trotzdem flattert der Firma eine Beanstandung der Verwaltungsbehörde ins Haus.

Das Erstaunen ist groß, dachte der Firmenverantwortliche doch, ein positives Verkehrsfähigkeitszeugnis liegt vor und damit ist alles paletti.

Weit gefehlt.

Der p.r.-Verantwortliche oder ein anderer aus der Firma hat seine Phantasie spielen lassen und Auslobungen „erfunden“ oder „erweitert“ und diese beispielsweise ins Netz gestellt, die – das stellt sich dann leider zu spät heraus – unzulässig sind.

Unzulässig sind 

· Behauptungen, die in den Dossiers für die Beziehung Wirkstoff – Aussage keine Deckung finden

· Formulierungen, die das NEM in die Richtung Arzneimittel verschieben (Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden heilen, lindern oder verhüten).

Dann spricht man von Präsentationsarzneimittel.

Daher der gute Rat : 

alle Werbemittel (Beipackzettel, Internetz-Seiten, Werbespots) prüfen lassen, am besten gleich mit der Prüfung der Etikette.

Sie ersparen sich so viel Ärger und Geld !

